
 
 
 
 

Hundehalteverordnung 
 
 
1. Hunde sind so zu halten, daß sie das eigene Grundstück allein nicht verlassen. 
 
2. Wird mit dem Hund eigener Grund u. Boden verlassen, so ist dieser an der          
     Leine zu führen. 
 
3. Bissige, scharfe und aggressive Hunde sind so zu halten, daß sie keinerlei         
    Gefährdung für die Menschen, vor allem aber für die Kinder darstellen. 
 
Die Gemeindebevölkerung wird ersucht, diese Verordnungen einzuhalten. Wir hoffen 
mit dieser Maßnahme Ihr Verständnis zu finden. 
 
 

Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister: 

 
 
 

Matthias Gruber eh. 
 
 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
 

Gemeinde St. Marein bei Knittelfeld 
8733, Bezirk Knittelfeld, Steiermark 
Tel: 03515/4232   Fax: 03515/4232-15    
Bankverbindung: Raiffeisenbank St. Marein/Knittelfeld, Konto 4.002.986  


